
Meſſer will die Schäbe bei ant für einen mögli tweir deut
ſcher Volksgenoſſen heben, um ihnen In ihren geiſtigen Nö en. err  elfenDieſe Abſicht iſt ſehr löblich. Zum Verſtändnis Kants vill EL vom Sittlichenher vordringen, eil im Sittlichen der Schwerpunkt von Kants erſönlikeit und Philoſophie liege. Auch das kann ˙ma  — 3zuge Die ſi
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E Handung at aber nach dem Realismus Objektives Um aß, nämlich denGegenſtand, ähren nach dem Subjektivismus das Subjekt den Gegenſtandbildet. Wenn Ant ehr 74), daß die Neigungen den Gegenſtand de
Ollen⸗ ilden, daß aber der Beſtimmungsgrund der Pflicht, welche die Nei
gungen regelt, nicht die aterie des Wollens ſei, ondern NuLr der Ubjektiviſtiſche kategoriſche Imperativ 89), zeigt dies, daß Ant auch In der

Subjektiviſt iſt. Als berühmter Vorkämpfer des Subjektivismus wurde
ant auch von Paulſen als „Philoſoph des Proteſtantismus“ bewertet
Aber der beſchränkte ſubjektiviſtiſche Standpunkt kann weder dem deutſchenVolke, noch den anderen Völkern 3Um Elleé gereichen, ſondern nNur der uni⸗
verſale Standpunkt des Objektivismus Auch der toiſche Charakter der
an  en Moral, der viele Kurzſichtige Angezogen hat und anzieht, kann
über das Unzulängliche derſelben nicht hinwegtäuſchen. Die Kantſche 1⁰ſophie bedeutet eben nicht, Vte Kant EeS ich eingebilde hat und die Kantianer
ihm unermüdlich nach  echen, eine kopernikaniſche Wendung, ſondern eineptolemäiſche Rückbildung Darum kann für die philoſophiſch 3 Ende Den
kenden das Loſungswort gelten: Los von ant! geſehen von ſeinenWerturteilen iſt um übrigen Meſſers Buch ein brauchbarer Führer zum Ver
ſtändnis Kants
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Sawiekis erk iſt den beſten Darſtellungen gleichen nhalts ehen

bürtig, durch den katholiſchen Standpunkt aber überlegen. Die chöne ebenmäßige Sprache macht das ehr empfehle  wert erk weiteſten Kreiſender Gebildeten zugänglich Nun einige Bemerkungen! Der Ueberſichtlichkeit würde ich die Verwendung von Ziffern bei den Titeln und Ab
en empfehlen Bei en angeführten Werken Ollten Auflage und Jahres—zahl des Erſcheinens angegeben werden; meiſtens iſt dies 10 geſchehen Der
Begriff der „erſten aterie“ iſt nur Iun den Augen von Scotus und Suarezund ihrer Anhänger eine Schwäche, während EL nach Thomas der einzigeWeg II Wahrung der Einheit der Ubſtanz iſt Von den von Thomaspäpſtlichen Hofe verfaßten Ariſtoteleskommentaren ind auszunehmen die

Perihermenias, Himmel, Werden und Vergehen, Meteorologie. Dervierte Gottesbeweis des heiligen Thomas braucht nicht fallen gelaſſEen 3werden. Am Vorrang des Verſtandes vor dem linden Willen ird man mit
Thomas feſthalten müſſen Saan ich nicht für ebenbürtig mit Thomas⸗„Vorſtellung“ Iim Sinne von Begriff iſt als Sprachgebrauch nicht —2*— empfehlen,Graz A Michelitſch.
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ad usum privatum CXaratae Aucetore Raus 88 R., Pro-
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Es i reulich ‚ daß über das neue kirchliche Geſetzbuch (Codex juriscanoni*  ici) trotz der gegenwärtigen ungünſtigen Valutaverhältniſſe und der
damit bedingten Bücherpreiſe doch dann und ann ein größeres Werk EL  ·ſcheint. Einleitend (IX bis nthält das vorliegende Cbk juriſtiſcheVorbegriffe und Einteilung des Rechtes im allgemeinen Und deskanoniſchen Rechtes um beſonderen; Wiſſenſcha und Syſtem des Kirchen⸗rechtes; geſchichtlicher Ueberblick über rſprung und wiſſenſchaftliche Ent
wicklung des Kirchenrechtes, wobei der Verfaſſer Unter Ausſchaltung der erſtenJahrhunderte, n denen CS keine eigentliche Kirchenrechtswiſſenſchaftgab, vier Epochen Unterſcheidet, nämlich erſte von Gratian bis zUumTo de Joannis Andreae 1150 bis 1348; Gloſſatoren und Dekretaliſten,das oldene Zeitalter des Kirchenrechtes; zweite von 1348 bis 1545,al bis 3Um Konzil von Trient, In der E8 großen Kanoniſten mangelte;dritte Ee — klaſſiſche von 15 bis 1801, an bedeutenden
Kanoniſten überaus reich d; vierte von 1801, das iſt von der fran⸗zöſiſchen Revolution oder von Pius VII bis zur Veröffentlichung des odex1917 die hauptſächlichſten Kanoniſten der einzelnen Epochen werdennach Ländern angeführt. Den dieſer Umfangreichen EinleitungIun das Kirchenrecht bildet eine kurze Geſchichte der Mo difikation und eine ebenſoknappe Inhaltsangabe des Kodex, bei deſſen nun folgenden Erklärungmit geringen Abweichungen die gleiche Stoffanordnung eibehalten ird
Im erſten Buche behandelt der Verfaſſer einleitend die ſoziale Natur der
1 und das Verhältnis derſelben 3Um Staate (wobei den Konkordaten
eine beſondere Abhandlung gewidmet wird), geht dann auf die ſogenanntenEntſtehungsquellen des Kirchenrechtes über (fontes essendi: Kirchengeſetze,Gewohnheit, Reſkripte, Privilegien, Dispenſationen) und chließt mit der
Aufzählung der Erkenntnisquellen Ontes cognoscendi, Kanonſammlungen,Corpus w.) Im zweiten Buch kirchliches Perſonenrechtwird Im Traktat „De clerieis in genere“ nach dem Beiſpiele anderer Autoren
die ehre vom Weiheſakrament urz eingefügt, während Im dritten
die ehre von den Sakramenten und Sakramentalien und manches andere
ganz ausgeſchalte iſt und der ogmati und Moraltheologie überlaſſen ird
Im vierten Buch vermißt man Unter anderem den Eheprozeß Im ünftenBuche erläßt der erfaſſer die Stoffanordnung des odey und folgt, was
aus praktiſchen Gründen eigentlich Nur 3U egrüßen iſt, der Zenſurenbulle
„Apostolicae Sedis“ Piu  8  8* (vom Oktober in welcher die Ver—
gehen nach dem äußeren Ge  ichtspunkte der rafar ni nach ihrer ſachen Zuſammengehörigkeit wie im Kodex) geordne ind In drei nhängen
werden urz der Geſchäftsverkehr mit der römiſchen Kurie, die gebräuchlich⸗—ſten Formeln, deren ſich die ehbrden der römiſchen Kurie bei Beantwortung
von Fragen bedienen flegen, ſowie einige Formulare für Dispensgeſuche
angegeben. e ältere und neuere Literatur iſt reichli angeführt. DasWerk, das un einem tadelloſen, EI verſtändlichen Latein geſchrieben iſt,
verdient trotz der folgenden Ausſtellungen, we den Wert des Buches
keineswegs beeinfluſſen ollen, weiteſte Verbreitung und kann den Studieren⸗den des Kirchenrechtes beſtens empfohlen werden.

Wenn Rezenſent das Vorwort richtig verſteht, ⁰ hat der Verfaſſer das
bekannte zweibändige (von Geſtermann 88 wiederholt neu heraus
gegebene) Moralwerk „Institutiones morales Alphonsianae“ des Klement
Mare (7 Rom 1887) ergänzen wollen araus mag ſich der Umſtand
erklären, daß der erfaſſer In ſeinem erke manchen weſentlich dem Kirchen⸗
re  E angehörenden ganz übergangen hat Immerhin aber iſt zu

wünſchen, daß iun einer eventuellen zweiten Auflage das Eherecht, der Ehe
prozeß und die Lehre von den akramenten und Sakramentalien, inſoweit
dieſe eine kirchenrechtliche Seite aben, aufgenommen werde Ein Lehrbuch
des Kirchenre  Es und das will 10 auch da angezeigte erk ſein ohne w S .x.ꝑ. ; WW
Eherecht iſt kaum enkbar Es geht nicht C3 der Dogmati



792
n der Moraltheologie 3 überlaſ ſen. Ganz übergangen ind die Gan. 1243
bis 1351 (Heilige Zeiten, Gottesdienſt und enn Teil des kirchlichen Lehramtes),die denn doch nicht rein dogmati  en und moraltheologiſchen, ondern wenig⸗ſtens zum Teil auch kirchenrechtlichen Inhaltes ind Auch das Benefizial⸗recht und das 1 Vermögensrecht 380 bis 393) iſt kurzabgetan Die vielen umſtändlichen Einteilungen des behandelndenStoffes führen 3 äufigen Wiederholungen. Die öfter vorkommende
tation der Autoren im exte (teste, asserente U X. wirkt beim
eſen törend und iſt auch unnötig, da die Literatur 10 un der ege dem
betreffenden Traktat vorausgeſchickt ird oder un Utznoten angegeben iſteinzelnen ſei folgendes bemerkt: Manchmal werden Kleinigkeiten EL·
wähnt; ſo ird bei der Inhaltsangabe des odex ſogardie Schlußſigle „A Finis angeführt. Der heilige Raimund von
Pennafort Jänner), der CEdattor der DekretalenſammlungGregors I iſt für den Verfaſſer einfach ein „IIlustris aliquis canonista“

74 Die 125, Anm , angeführte En  eidung der Ko dexkommiſſioniſt nicht vo  — 21 Jänner 1921, ondern vom Fuli 1922 vgl 7

406) Zu 152 iſt bemerken, daß das heilige izium wohl früher den
te. „Congregatio Omanae t universalis Inquisitionis“ ührte, dieſerName aber wohl des en Klanges mit der Veröffentlichung des
odex weggefallen iſt 163 El E  , daß die Ota aus zehn Richtern(Auditores) eſteht und daß jeder Auditor 3zur perſönlichen Unterſtützungeinen ehilfen jutor studii) en muß Hiezu iſt bemerken, daß der
odex die Zahl der Rotarichter nicht beſtimmt (vgl CalII. 598 „Sacra Rota,
guae est tribunal collegiale Constans Certo Auditorum numero.“) ius
ſetzte allerding Iin der Konſtitution „Sapienti COonsiho vo  — Juni 1908
die Zahl der Auditoren auf zehn feſt; hiezu aber lamen'˖gleich anfangs (1909)der öſterreichiſch⸗ungariſche und der ſpaniſche Auditor, CI nicht vo  —
Vatikan, ondern von den betreffenden Regierungen vorgeſchlagen und nachpä tlicher Beſtätigung) Eſ wurden. Gegenwärtig gibt EeS weder einen
öſterreichiſchen noch einen ſpaniſchen Auditor Die orſchri ezügli der
Studienadjutanten wurde In jüngſter Zeit aufgehoben Erklärungen der
Kodexkommiſſion und der römiſchen Kongregationen werden öfter nur mit
dem Datum angeführt ohne Angabe, ſie In den finden ſind;ſo 165, 176; 202, Anm 2, letzter Satz; 342, Anm 210, Anm 2,ird Ungenau zitiert. Rezenſent ſpricht un dem d  NArtikel(„Diözeſan⸗regierung“, Linzer theol.-prakt Quartalſchrift 1919, bis 32) von einem
durch den Biſchof den Generalvikar zahlenden Qlar mit keinem Worte;
der gleiche Artikel iſt auch 212, und 219, Anm 2, Ungenau itiert. Die
Degradation, X 449 verhängt wird, iſt keine degradatiorealis (wie der Verfaſſer meinen cheint, da Er ſie als Beiſpiel anführt),ondern eine degradatio Verbalis oder edictalis.

Tte. bei ozen Prälat Dr Anton Perathoner.
Die moraltheologiſche ehre vom gerechten Kaufpreis. Rektorats

rede zUum Stiftungsfeſt der Univerſität ürzburg, gehalten 11 Mai
1923 vbon Dr 60 Ludwig Ruland, rofeſſor der DrQ und Pa
ſtoraltheologie, Ho miletik und chriſtl Sozialwiſſenſchaft (16) Würz⸗
burg 1923, Ar

Wenige robleme der Mora  eblogie ind in der Kriegszeit und Nach⸗kriegszeit o brennend geworden, wie die Frage von Recht und Unrecht im
geſchäftlichen erkehre; genauer 2 prochen der Komplex von Fragen,deren eine der Verfaſſer in vorliegender Schrift behandelt une kleine Schrift
nur, als Wiedergabe einer Rektoratsrede, aber bei CL nappheit ehrinſtruktiv und auch für den Nichtfachmann leicht verſtändlich. Der Hau  Inder Schrift beſteht In geſchichtlicher Dar  Ung; erfaſſer will den Entwick
lungsgang der Ehre vo  2 gerechten Kaufpreis innerhalb der katholiſchen


